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Zusammenfassende Erklärung 

• Dem in Kraft getretenen Bebauungsplan ist eine zusammenfassende Erklärung beizufügen über die 

Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und über die Gründe, aus denen 

der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen 

Planungsmöglichkeiten gewählt wurde (§ 10a Abs. 1 BauGB). 

Im Zuge der 37. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Bunde sowie der 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 03.10 „Feuerwehrhaus“ sollen Flächen für den 

Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“ ausgewiesen werden. Entsprechend 

der Empfehlungen des Feuerwehrbedarfsplans soll in der Ortschaft Bunderhee ein neues 

Feuerwehrhaus entstehen, um die die Infrastruktur des Brandschutzes sowie der 

technischen Hilfeleistung Zukunft fähig weiterzuentwickeln und langfristig zu sichern. 

Es wurde eine Bürgerversammlung am 08.02.2024 abgehalten. Aus der Öffentlichkeit sind 

dabei keine Anregungen oder Bedenken eingegangen. 

Die Träger öffentlicher Belange konnten sich im Zeitraum vom 13.02.-18.03.2024 frühzeitig 

zum Planvorhaben äußern. Seitens des Landkreises Leer wurde zu folgenden Themen 

Stellung bezogen: Die Belange des Immissionsschutzes und der Denkmalpflege sind 

berücksichtigt. Seitens der Raumordnung werden Hinweise zum RROP gegeben, die 

redaktionell in die Planunterlagen übernommen werden. Die Untere Wasserbehörde weist 

auf die ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung hin. Die getroffenen Festsetzungen 

stehen diesem Belang nicht entgegen. Aus naturschutzfachlicher Sicht wird auf die 

vorhandenen Gehölze und die daraus ggf. resultierenden Eingriffe bzw. 

artenschutzrechtlichen Belange verwiesen. Die Gemeinde hat zur sicheren Behandlung 

dieser Themen eine fachkundige Begehung des Gebiets vornehmen lassen, die Ausführungen 

des Umweltberichts ergänzt und ein zusätzliches Anpflanzgebot am östlichen 

Plangebietsrand vorgesehen. Seitens des Bodenschutzes wurde vorgebracht, dass die 

Belange des Bodenschutzes nicht ausreichend in den Unterlagen berücksichtigt wurden. Die 

Gemeinde hat aus diesem Grund eine bodenkundliche Untersuchung erstellen lassen, die in 

die Unterlagen eingearbeitet wurde, und ihre Abwägungen zum Thema Boden ausgeweitet. 

Inhaltliche Veränderungen ergeben sich daraus nicht. Die Flächeninanspruchnahme für 

Zwecke des Gemeinbedarfs/den gemeindlichen Brandschutz bleibt für die Gemeinde 

alternativlos. 

Die EWE Netz GmbH und das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie weisen auf eine 

Gashochdruckleitung im Plangebiet hin, deren Verlauf bereits nachrichtlich in die 

Planzeichnung übernommen wurde. Weitere Schutzbestimmungen werden im Rahmen der 

Ausbau- und Erschließungsplanung berücksichtigt. Der Wasserversorgungsverband 

Rheiderland verweist auf eine Trinkwasserleitung entlang der Steinhausstraße sowie einen 

Unterflurhydranten, dessen Lage in die Begründung zum B-Plan aufgenommen wird. 

Vorabstimmungen mit der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr werden durch diese 

bestätigt. Die Hinweise der Ostfriesischen Landschaft sowie der Landwirtschaftskammer 

Niedersachsen sind bereits in der Planung berücksichtigt. Das Landesamt für Vermessung 

und Geoinformation weist auf Formlaien bezüglich der Plangrundlage hin, die im weiteren 

Verfahren berücksichtigt werden. 

Im Zeitraum vom 20.02.-21.03.2025 wurde der Entwurf des Bebauungsplans im Internet 

veröffentlich und zeitgleich öffentlich ausgelegt. Seitens der Öffentlichkeit wurden keine 

Stellungnahmen vorgebracht. Der Landkreis wies seitens der Raumordnung auf das 

zwischenzeitig rechtskräftigt gewordene RROP 2024 hin. Die Planunterlagen wurden 
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